
Gewährleistung der gesellschaftlichen Wirksamkeit in 
ihrem Territorium. Die Plenartagungen der Bezirks
gerichte haben sich auf die sich aus den zentralen Füh
rungsentscheidungen ergebenden Grundfragen und auf 
die aus der Sicht der gesellschaftlichen Entwicklung der 
Bezirke in Angriff zu nehmenden perspektivischen 
Aufgaben auf dem Gebiet der gerichtlichen Tätigkeit 
zu konzentrieren.
Bei der Beschlußfassung der Plenartagungen der Be
zirksgerichte ist vor allem auch im Hinblick auf ihre 
verbindliche Wirkung zu beachten, daß die Beschlüsse
— Probleme der Rechtsprechung, deren Lösungswege 

und die Organisation ihrer Leitung im betreffenden 
Territorium enthalten müssen, die für die nach- 
geordneten Gerichte von wesentlicher Bedeutung 
sind;

— sich widerspruchsfrei in die Leitung der Rechtspre
chung durch das Oberste Gericht einfügen.

Zur Umsetzung der Ergebnisse von Plenartagungen, 
die sich mit der Durchführung, und Kontrolle bereits 
vorhandener zentraler und bezirklicher Leitungs
dokumente befassen, sind in der Regel Schlußfolge
rungen oder Maßnahmepläne ausreichend. Das Oberste 
Gericht und die Bezirksgerichte haben zu gewährleisten, 
daß die von ihnen zur Rechtsprechung erlassenen Richt
linien und Beschlüsse ständig überprüft werden, ob sie 
noch dem neuesten Entwicklungsstand entsprechen.

2.4. Die erhöhten Anforderungen an die Plenen und 
Präsidien für die ständige Verwirklichung der Einheit 
von Beschlußfassung, Durchführung und Kontrolle be
dingen ein hohes Maß an Verantwortung ihrer Mit
glieder für die Erfüllung der gesamten Aufgaben des 
Gerichts sowie für die schöpferische Erarbeitung und 
Umsetzung der Leitungsdokumente in ihrem Bereich. 
Es ist zu sichern, daß die Rechenschaftspflicht auf 
Plenartagungen und Präsidiumssitzungen ausgebaut 
und kontinuierlich durchgeführt wird.
Den Direktoren der Bezirksgerichte als Mitgliedern des 
Plenums des Obersten Gerichts obliegt eine besondere 
Verantwortung. Sie konzentriert sich auf die wissen
schaftliche Erarbeitung der Leitungsdokumente und 
deren Umsetzung sowie auf die Information über 
wesentliche Probleme aus der Entwicklung der Recht
sprechung in ihrem Bereich, die wissenschaftliche Orga
nisation der Arbeit der Gerichte und die Befähigung 
der Kader zu einer effektiven Arbeitsweise. Diese Ver
antwortung muß zum Ausdruck kommen sowohl in 
der Leitung des Präsidiums des Bezirksgerichts als auch 
in der Befähigung der Direktoren der-Kreisgerichte zur 
eigenverantwortlichen Umsetzung der Beschlüsse. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist auch die Verantwortung der 
Mitglieder des Plenums des Bezirksgerichts, insbeson
dere der dem Plenum angehörenden Direktoren der 
Kreisgerichte, weiter, auszubauen. Durch geeignete 
Leitungsmaßnahmen ist die Umsetzung der Entschei
dungen der Plenartagungen in allen Kreisgerichten zu 
sichern.
2.5. Die kontinuierliche und wirksame Kontrolle über 
die Verwirklichung der zentralen und bezirklichen 
Aufgabenstellung muß zum festen Bestandteil der Ar
beitsweise der Präsidien der Bezirksgerichte werden. 
Das Präsidium muß die Inspektionsgruppe in stärke
rem Umfang für die Kontrolle der Umsetzung mit dem 
Ziel des schnellen Aufgreifens verallgemeinerungs
würdiger Ergebnisse und Erfahrungen der kreisgericht
lichen Tätigkeit einsetzen. Die Einflußnahme auf die 
Gestaltung einer kollektiven Arbeitsweise und die Er
höhung ihrer Effektivität durch die Leitung des Präsi
diums (Direktor) ist zu verstärken. Dadurch ist vor 
allem auch zu sichern, daß einer sinnvollen Koordinie
rung der operativen Tätigkeit der Inspektionsgruppe

und der Senate sowie der Komplexität der Leitung der 
gerichtlichen Tätigkeit Rechnung getragen wird.

Ferner hat das Präsidium zu organisieren
— die ständige, differenzierte Berichterstattung der 

Senate, der Inspektionsgruppe und der Kreisgerichts
direktoren unter Beachtung der politisch-ideolo
gischen Probleme (die dabei gewonnenen wichtigen 
Erkenntnisse sind für alle Kreisgerichte in geeig
neter Weise zu verallgemeinern);

— die Berichterstattung einzelner Kreisgerichte in 
Direktoren- und anderen Beratungen;

— die regelmäßige Berichterstattung und Einschätzung 
über die Erfüllung der zentralen, bezirklichen und 
eigenen Leitungsmaterialien durch die Richter der 
Kreisgerichte in den Dienstbesprechungen.

2.6. Die Senate müssen ihrer Verantwortung für die 
Sicherung der Einheitlichkeit, Gesetzlichkeit und Ge
rechtigkeit ihrer Rechtsprechung und der der nach- 
geordneten Gerichte in stärkerem Maße dadurch ge
recht werden, daß sie die Anleitung der Gerichte in 
ihrem Aufgabenbereich durch die Rechtsprechung mit 
einer kontinuierlichen analytischen Tätigkeit, Formen 
der operativen Arbeit und anderen Methoden der An
leitung und Kontrolle verbinden. Sie haben die unte
ren Gerichte politisch-ideologisch und fachlich anzu
leiten und sie zu befähigen, ihre Tätigkeit bei klarer 
Orientierung hinsichtlich der Grundfragen der Recht
sprechung in eigener Initiative zu gestalten.

Die Senate haben, ausgehend vom konkreten Einzelfall, 
den Gerichten eine verallgemeinernde, auf die einheit
liche, richtige Rechtsanwendung orientierende Anlei
tung zu geben.

Aus der Wahrnehmung dieser Verantwortung ergibt 
sich für die Senate die Pflicht, das Präsidium ständig 
über bedeutende Erscheinungen und Tendenzen der 
Rechtsprechung zu informieren und Maßnahmen zur 
weiteren Durchsetzung neuer Erkenntnisse vorzu
schlagen.

2.7. Die Direktoren der Kreisgerichte können ihrer um
fassenden Verantwortung für die
— Umsetzung der Grundfragen der Rechtsprechung, 

ihre inhaltliche und organisatorische Einordnung in 
die gesamtstaatliche Leitung im Kreis, ihre Gesetz
lichkeit, Gerechtigkeit und gesellschaftliche Wirk
samkeit,

— aktive, unmittelbare, differenzierte Mitwirkung der 
Werktätigen,

— vorausschauende Planung und wissenschaftliche 
Organisation der Arbeit,

— Orientierung der Kammern auf politisch-ideolo
gische Schwerpunkte der Arbeit und die effektive 
Durchführung der Verfahren

nur gerecht werden, wenn sie selbst die Einheit ihrer 
Leitungs- und Richterfunktion herstellen, das Niveau 
ihrer Leitungstätigkeit wissenschaftlich ausbauen, dazu 
das Richterkollektiv einbeziehen, eine wirksame Ge
meinschaftsarbeit innerhalb des Gerichts und mit den 
anderen Rechtspflege- und Staatsorganen organisieren 
und auf diese Weise die Eigenverantwortlichkeit jedes 
Richters und Mitarbeiters erhöhen.
Zur Qualifizierung und Befähigung der Kreisgerichts
direktoren haben die Bezirksgerichte zu sichern, daß 
in den Beratungen mit den Direktoren der Kreis
gerichte die Einheit zwischen politisch-ideologischen 
Problemen, Fragen der Leitungstätigkeit und fachlicher 
Anleitung hergestellt wird. Die Anleitung der Direk
toren und Richter der Kreisgerichte muß diesen Anfor
derungen entsprechen.
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